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Als eine Stadt mit einem hohen Anteil
älterer Menschen an der Bevölkerungs-
zahl, haben wir natürlich auch eine
besonders große Verantwortung für
unsere Seniorinnen und Senioren.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 1998
der Seniorentag der Stadt Meißen ins
Leben gerufen, zu dem sich unserer älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger über
alle sie interessierenden Themen, ange-
fangen von den vielen Freizeitmöglich-
keiten und die Arbeit der spezifischen
Vereine bis hin zu neuesten medizini-
schen Erkenntnissen informieren können. 
Der Seniorentag hat von Jahr zu Jahr
mehr Interesse bei Veranstaltungsteil-
nehmern und Besuchern geweckt. So
konnte der Veranstaltungsort beginnend
im Landratsamt über den Heinrichs-
platz/Franziskanerklosterkirche nun-
mehr in unser Theater Meißen verlegt
werden. Auch in diesem Jahr werden die
unterschiedlichsten Einrichtungen, Ver-

eine und Institutionen aus den Berei-
chen Betreuung, Bildung, Freizeit,
Kirchgemeinden, Kultur und Sport über
ihre Leistungsangebote und Veranstal-
tungen informieren und beraten.
Ich bin mir sicher, dass die Besucher sehr
zahlreich erscheinen werden, die vielen
Gesprächsangebote nutzen und die musi-
kalische Untermalung genießen. 
Das Vorbeischauen im Theater Meißen
lohnt sich immer – diesmal auch tagsü-
ber! Zu einem Besuch des diesjährigen
4. Seniorentages, der den Titel „Meißner
Senioren – aktiv und dynamisch“  trägt
und am 28. Juni 2002 im Stadttheater
Meißen stattfindet, darf ich daher die
Seniorinnen und Senioren unserer Stadt
sowie alle weiteren Interessierten aus
Nah und Fern sehr herzlich einladen. 

Dr. Thomas Pohlack
Oberbürgermeister

4. Seniorentag
Meißner Senioren – aktiv und dynamisch
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DAS PROGRAMM
10.00 Uhr
Musikalische Eröffnung mit dem Bläserchor der
Frauenkirche, Leitung: Sven-Carsten Winkler
Begrüßung und Eröffnung durch den OB Dr.
Pohlack
Würdigung/Ehrung verdienter Senioren
Rundgang und Eröffnung der Infobörse mit dem
OB Dr. Pohlack
11.00 Uhr
„Singt mit uns“/Kita Knirpsenland – DRK
11.30 Uhr
Puppenspiel für Erwachsene zum Thema „Sicher-
heit“, Polizeidirektion Riesa
12.00 Uhr
Elbflorenz Diskothek
120 Minuten Unterhaltung und Musik mit Volker
Bormann
14.00 Uhr
Tanzdarbietung des MCV Meißen
Volkslieder gespielt auf dem Akkordeon
14.45 Uhr
Seniorensportgruppe – SG Einheit Meißen
gymnastische Übungen mit der Keule
15.00 Uhr
Tanzdarbietungen des Tanzclubs „Rot-Gold“
Meißen e.V.
15.15 Uhr
Sen-THa/die Meißner Seniorentheatergruppe
stellt sich vor
15.45 Uhr
Abschlusssingen am Flügel mit Herrn Pethke
19.00 Uhr
Seniorenball
zum Tanz spielen „Die Galeristen“
Modenschau/Modehaus „Pfaff“
Tanzdarbietungen des Tanzclubs „Rot-Gold“
Meißen e.V. im Theater Meißen Fo
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Für mehr Präsenz auf dem
Arbeitsmarkt – Fortbildungskurs
für Frauen im Erziehungsurlaub
Voraussetzungen:
Sie befinden sich im Erziehungsurlaub und erhalten
keine Leistungen vom Arbeitsamt

Ort: 
IBUS e. V. Gesellschaft für Bildung-Arbeit-Consulting,
Fabrikstraße 16, 01662 Meißen, Tel.: (0 35 21) 73 09 36,
Ansprechpartnerin: Frau Dr. Käppler

Dauer:
01. August 2002 bis 30. Januar 2003, jeweils Diens-
tag bis Donnerstag von 8:00 bis 11:20 Uhr

Förderung:
Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des
Freistaates Sachsen; Fahrgeld und Kinderbetreuungs-
kosten werden erstattet.

Die Informationsveranstaltung findet am 03. Juli
2002 um 15:00 Uhr in der IBUS e. V., Fabrikstraße
16, 01662 Meißen statt.

Nächste Stammtische
des Gewerbevereins

Der Stammtisch Nr. 39 des Gewerbeverein Meißen
e.V. findet am Dienstag, dem 02. Juli 2002 ab 19.00
Uhr in der Wein- und Kutscherstube „Zum goldenen
Fass“ auf der Vorbrücker Straße 1 zum Thema
„Meißens Kinderspielplätze?“ statt. 

Bitte auch schon vormerken: Der darauffolgende
Stammtisch Nr. 40 beginnt ebenfalls um 19.00 Uhr
am 06. August 2002 im „Rabener Keller“ auf der
Elbstraße. Dann geht es um einen ganzen Fragen-
Komplex: Wie läuft es wirtschaftlich in den Meißner
Kneipen und Restaurants? Wieviele Feste brauchen
unsere Gäste und wir in der Stadt? Wieviel Kultur,
Erlebnisgastronomie und Lautstärke vertagen die
Meißner und ihre Gäste? – Eine Standortbestimmung
nicht nur mit Gewerbetreibenden aus der Szene!

Interessenten sind herzlich willkommen!

Ursula Däbritz-Knäbchen
Vereinsvorsitzende

Elterntelefon – seit
einem Jahr in Meißen

Der Kinderschutzbund OV Meißen e.V. bittet alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger, die nach
einer entsprechenden Ausbildung niederschwellige
anonyme Telefonberatung leisten möchten, sich bis
zum 05. August 2002 unter der Rufnummer (0 35 21)
72 73 48 oder 73 08 44 zu melden.
Das Elterntelefon möchte für Eltern Ansprechpartner
sein, in Erziehungsfragen beraten und bestärken,
will Eltern Hilfe zur Selbsthilfe geben, sie in akuten
Belastungssituationen entlasten und über weiterrei-
chende Hilfen informieren.
An dieser Stelle gilt unser Dank den bereits ehrenamt-
lichen Beraterinnen, die seit über einem Jahr ihre Zeit
zur Verfügung stellen, um Erziehenden zu helfen. 
Gleichzeitig möchten wir uns bei allen Sponsoren für
die Sach- und Geldspenden bedanken.

Vorstand des Kinderschutzbund OV Meißen eV

Geburten
Oberbürgermeister Dr. Pohlack gratuliert
sehr herzlich zu folgenden Geburten:

01.05.2002 Philip Prietzel
Nicole Christa Prietzel

02.05.2002 Freya Alessandra Ansorge
Annette Ansorge und 
Roland Saubert

12.05.2002 Florian Tiebel
Cathleen Renate Tiebel und
Herbert Eckhard Tiebel

13.05.2002 Pascal Silvio Wild
Mandy Wild und Silvio Händler

14.05.2002 Jessica Alexandra Krengel
Nicole Krengel

14.05.2002 Florian Jason Petraschk
Dana Petraschk

20.05.2002 Emeli Koller
Lilli Reich und Valentin Koller

21.05.2002 Sophia Katharina Meßner
Christina Meßner und 
Michael Roland Meßner

22.05.2002 Michelle Kluge
Claudia Junge und Sven Kluge

22.05.2002 Emmi Johanna Stolze
Karla Beatrix Stolze und 
Jens Gehmlich

25.05.2002 Juliane Baum
Kathrin Baum und 
Andreas Baum

26.05.2002 Max Thierbach
Ines Thierbach

29.05.2002 Leonie Marie Gärtner
Jannett Gärtner und 
Jörg Hans Gärtner

Einladung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
ich lade Sie zur 33. Sitzung des Stadtrates,

am Mittwoch, dem 26.06.2002,
in den großen Saal des Domherrenhofes, 

Freiheit 10, ein.
Beginn der öffentlichen Sitzung mit 

Einwohnerfragestunde: 17.00 Uhr

Tagesordnung

1. Kenntnisnahme der Niederschrift der öffent-
lichen Sitzung des Stadtrates vom
29.05.2002

2. Wahl des Leiters/der Leiterin des Geschäfts-
bereiches Bauen und Planen
(vorbehaltlich der Beratung im Verwaltungs-
ausschuss)

3. Wahl des Leiters/der Leiterin des Geschäfts-
bereiches Ordnung, Sicherheit, Schulen

4. Prioritätenliste zur Schulsanierung

5. Petition – Gesuch zum Abwasserbeitrag der
Gewerbetreibenden
(vorbehaltlich der Beratung im Bauaus-
schuss)

6. Grundstücksverkehr
Erbbaurecht an den Flurstücken 56a, 57f,
57x, 57y und Teilflurstück 542/1 der Gemar-
kung Cölln mit den aufstehenden Gebäuden
(Integrationskindertagesstätte „Hand in
Hand“, Gabelstraße 6)
Erbbauberechtigter: Lebenshilfe für geistig
Behinderte Kreisvereinigung Meißen e. V.

7.1 Bestellung eines Erbbaurechtes

7.2 Erbbauzins zur Bestellung des Erbbaurechtes 

8. Verlängerung der Geltungsdauer der Satzung
der Großen Kreisstadt Meißen über die Ver-
änderungssperre des Plangebietes 
„Meißen – Leipziger Straße/linkselbischer
Brückenkopf“
(vorbehaltlich der Beratung im Bauaus-
schuss)

9. Beschluss der Klassifizierung städtischer Teil-
gebiete (Quartiere) nach Entwicklungszielen/
Überlagerung mit den Entwicklungsrelevanten
Stadtgebieten als Grundlage der Fördermittel-
anträge „Stadtumbau Ost“
(vorbehaltlich der Beratung im Bauausschuss)

10. Bestimmung des Wirtschaftsprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses 2001, Prüfung
des Lageberichtes sowie Prüfung nach dem
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) § 53 für
den Eigenbetrieb der Stadt Meißen „Soziale
Projekte Meißen“

11. Informationen und Anfragen

Mit freundlichem Gruß

Dr. Thomas Pohlack
Oberbürgermeister
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Anzeige

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben erstellt und pflegt die Stadt Meißen bereits seit
1996 ein Indirekteinleiterkataster. In diesem werden industrielle und gewerbliche
Abwassereinleiter nach der Art des Gefährdungspotentials für die Funktionsweise
der öffentlichen Abwasseranlagen gelistet. Seit dem Jahr 2002 ist mit der Wahr-
nehmung dieser Aufgabe die Ingenieurgesellschaft für Rohrleitungssanierung mbH
Sachsen (www.IRS-Sachsen.de) betraut.
Zur Erfassung neuer, hauptsächlich rechtselbisch gelegener Indirekteinleiter und
betreffs der Aktualisierung bereits vorhandener Unterlagen werden in den Monaten
Juli und August 2002 den betreffenden Firmen Erfassungsbögen bzw. Fragebögen
vom beauftragten Ingenieurbüro zugesandt. 
Die Stadtverwaltung bittet alle beteiligten Unternehmen fristgerecht die ausgefüll-
ten Fragebögen an das Ingenieurbüro zurückzusenden. Entsprechende Anfragen
können direkt mit dem beauftragen Büro geklärt werden.
Die Mitarbeiter des Ingenieurbüros werden sich in vereinzelten Fällen auch direkt
mit den Unternehmen in Verbindung setzen und entsprechende Vororttermine ver-
einbaren. Die Legitimation der Mitarbeiter erfolgt über eine entsprechende Voll-
macht der Stadt Meißen.

Hoch- und Tiefbauamt 

Abwasser: Bögen zur Erfassung von
Indirekteinleitern kommen ins Haus! Wie in den letzten Wochen begonnen, werden  weiter Straßen, die häufig „zuge-

parkt“ sind, kurzzeitig abgesperrt, um die Straßen- und Gullyreinigung durchzu-
führen. Dazu werden vorher Halteverbotsschilder mit den entsprechenden Sperrzei-
ten aufgestellt.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer, diese Sperrzeiten zu beachten.

Reinigungsdatum Straßenabschnitte

Montag, 24.06.2002 Gustav-Graf-Straße bis Zscheilaer Straße rechts
Dienstag, 25.06.2002 Niederfährer Straße bis Wolyniezstraße rechts/links
Mittwoch, 26.06.2002 Hafenstraße rechts 
Donnerstag, 27.06.2002 Wolyniezstraße bis Gustaf-Graf-Straße rechts/links
Freitag, 28.06.2002 Wolyniezstraße bis Goethestraße links

Montag, 01.07.2002 Niederfährer Straße bis Zscheilaer Straße rechts 
Dienstag, 02.07.2002 Niederfährer Straße bis Zscheilaer Straße links
Mittwoch, 03.07.2002 Pestalozzistraße rechts

Robert-Blum-Straße links
Donnerstag, 04.07.2002 Vorbrücker Straße bis Grünaue rechts/links
Freitag, 05.07.2002 Vorbrücker Straße von Weinberggasse 

bis Ludwig- Richter-Straße links

Straßenreinigung in Meißen

Ausbau Moritzburger Platz und Fabrikstraße
Die Stadt Meißen plant im Zuge der K 8015 den Ausbau des Moritzburger Platzes und
der Fabrikstraße von der Einmündung Brauhausstrafle bis Kalkberg. 
Die dafür erarbeiteten Entwurfsvarianten sind in den kommenden vier Wochen (vom
21.06. bis zum 19.07.2002) für jedermann zur Einsichtnahme im Hoch- und Tief-
bauamt der Stadt Meißen, Leipziger Straße 10, während der Dienstzeiten ausgelegt. 
Für interessierte Bürger besteht die Möglichkeit, sich in schriftlicher Form zu den
Planungsvarianten zu äußern.

Ladung des Amtsgerichts Meißen 
in der Sache 008 F 00031/00

Romy Mahmud, geb. Nofz, geb. am 25.12.1973, Salzstraße 34, 01640 Coswig –
Antragstellerin – Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwältin Sabine Zehe, Schillerstraße 19, 01309 Dresden gegen Rashid
Mahmud, Allama Iqubal Town Lahore, Pakistan – Antragsgegner – wegen Scheidung.
Haupttermin wird bestimmt auf Mittwoch, 11.09.2002, 09.00 Uhr, Zi. I, im Gebäude Hein-
rich-Heine-Str. 8, 01662 Meißen. Der Antragsgegner wird hiermit zu diesem Termin geladen.

Geschäftsstelle des Amtsgerichts Meißen, den 31.05.2002
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Satzung der Stadt Meißen über die Erhebung eines Elternbeitrages in Kindertages-
einrichtungen sowie der Ganztagesbetreuung in der Förderschule für Lernbehinderte
Präambel

Aufgrund des § 15 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Frei-
staat Sachsen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen – SächsKitaG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 705) und des § 16 des Schulgesetzes
für den Freistaat Sachsen (SchulG) vom 3. Juli 1991 (Sächs. GVBl. S. 213), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S.301, berichtigt  Seite 445) und § 2 des Sächsi-
schen Kommunalabgabegesetzes (SächsKAG) vom 16.Juni 1993 (Sächs GVBl. S. 502) hat der
Stadtrat der Stadt Meißen folgende Satzung beschlossen (Beschluss-Nr. 01-32/02):

§ 1 Zweckbestimmung

(1) Die Stadt Meißen betreibt Kinderkrippen (§1,  Abs. 2 SächsKitaG), Kindergärten (§ 1,
Abs. 3 SächsKitaG), Horte (ß 1, Abs. 4 SächsKitaG) sowie die Ganztagesbetreuung an
der Förderschule für Lernbehinderte (§ 16, Abs. 2 SchulG), im folgenden Kinderta-
geseinrichtungen genannt, als unselbstständige öffentliche Einrichtungen.

(2) Kindertageseinrichtungen in anderer als in Absatz 1 genannter Trägerschaft werden von
dieser Satzung nicht erfasst.

§ 2 Aufnahmegrundsätze

(1) Alle Kinder haben ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt einen
Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens.
Ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern
unter drei Jahren und für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung der vierten Klasse
steht zur Verfügung.

(2) Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet der Träger der Kindertageseinrichtung.
Wird dem Antrag entsprochen, schließen der Träger der Einrichtung und der/die Erzie-
hungsberechtigte(n)/Personensorgeberechtigte(n) einen Betreuungsvertrag zur Rege-
lung des Benutzungsverhältnisses ab.
Dieser Vertrag ist vor der ersten Inanspruchnahme der Einrichtung abzuschließen.

(3) Auf einen Platz in einer bestimmten Kindertageseinrichtung besteht kein Rechtsan-
spruch.

(4) Kinder, deren Erziehungsberechtigte(n)/Personensorgeberechtigte(n) nicht in Meißen
ihren Hauptwohnsitz haben, können in eine Kinderkrippe, Kindergarten oder einen Hort
aufgenommen werden, wenn die Kapazität der Einrichtung es zulässt.
Entsprechend § 17 Absatz 3 SächsKitaG wird der kommunale Anteil für die Betreuung
dieser Kinder von der Wohnortgemeinde abgefordert.

§ 3  Elternbeitrag/ Verpflegungskosten

(1) Für den Besuch der Kindertageseinrichtungen werden Elternbeiträge im Sinne § 15 Abs.
1 und Absatz 2 SächsKitaG erhoben.

(2) Neben dem Elternbeitrag nach Abs. 1 ist ein Verpflegungskostenersatz im Sinne § 15
Abs. 5 SächsKitaG zu zahlen, sofern von der Möglichkeit des Mittagessens Gebrauch
gemacht wird.

§ 4  Beitragsschuldner(in)

(1) Beitragschuldner(in) ist/sind der/die Erziehungsberechtigte(n)/ Personensorgeberech-
tigte(n) des Kindes; mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

(2) Nachrangig ist Beitragsschuldner(in) der Haushaltsvorstand des Haushaltes, in welchem
das Kind aufgenommen ist.

§ 5  Beitragsermittlung

(1) Für die Festsetzung des Elternbeitrages sind die zuletzt nach § 14 Absatz 2 SächsKitaG
bekannt gemachten Betriebskosten Berechnungsgrundlage.
Die Elternbeiträge werden künftig den sich ergebenden Änderungen der Betriebskosten
angepasst.
Die sich aus dieser Satzung ergebenden Elternbeiträge und Verpflegungskostenersätze
werden auf volle 10 Cent nach unten gerundet.

(2) Der Elternbeitrag beträgt für ein Kind:
1. in einer Kinderkrippe für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 23 vom Hundert

der durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz
2. in einem Kindergarten für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 30 vom Hundert

der durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz
3. in einem Hort für die Betreuungszeit von täglich 6 Stunden 30 vom Hundert der

durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz 
4. in der Ganztagesbetreuung der Förderschule für Lernbehinderte 19 vom Hundert der

durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz
(3) Erfolgt die Aufnahme des Kindes über die Betreuungszeit hinaus, kann der Träger inso-

weit einen zusätzlichen Elternbeitrag erheben.
(4) Ist ein Kind bis zu viereinhalb Stunden täglich in einer Kindertagesstätte aufgenommen,

ist der Elternbeitrag um 50 von Hundert zu mindern

(5) Ist ein Kind länger als viereinhalb Stunden, jedoch nicht mehr als sechs Stunden täglich
in einer Kindertagesstätte aufgenommen, ist der Elternbeitrag um ein Drittel zu mindern

(6) Besucht ein Kind den Hort vor und nach dem Unterricht wird regelmäßig von einer
sechsstündigen Betreuung ausgegangen

(7) Besuchen mehrere Kinder einer Familie eine Kindertageseinrichtung, wird der Elternbei-
trag  für das zweitälteste Kind um 40 vom Hundert, für das drittälteste Kind um 80 vom
Hundert ermäßigt, für weitere jüngere Kinder entfällt der Elternbeitrag

(8) Lebt das die Kindertageseinrichtung besuchende Kind beim alleinerziehenden Elternteil,
und kann dieser glaubhaft machen, dass er nicht in einer eheähnlichen Gemeinschaft
lebt, ist der Elternbeitrag gemäß Absatz 1 um 10 vom Hundert zu ermäßigen.
Lebt die Mutter mit dem leiblichen Vater des Kindes zusammen, wird regelmäßig von
einer eheähnlichen Gemeinschaft ausgegangen.

(9) Die Beitragsschuldner(in) im Sinne § 4 Abs. 1 ist/sind verpflichtet, dem Träger oder der
Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüglich jede Änderung im Sinne Absatz 3 -
Absatz 8 anzuzeigen. Die Anzeige nach Satz 1 hat schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift zu erfolgen.

(10) Die Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt zum Ersten des Monates, nachdem die
Änderung eingetreten ist

(11) In kombinierten Einrichtungen wechselt der Elternbeitrag von Krippe zu Kindergarten      
nach der Vollendung des 33 Lebensmonates

§ 6 Entstehung de Elternbeitrages

(1) Elternbeiträge sind jeden Monat zu entrichten, für den das Kind der zugrunde liegenden
vertraglichen Vereinbarung in die Kindertageseinrichtung aufgenommen ist

(2) Das Beitragsverhältnis beginnt am Ersten des Monates, für den das Kind in der Kinderta-
geseinrichtung angemeldet ist
Das Beitragsverhältnis endet jeweils zum Monatsende, wenn bis zum 20. des Vormonates
eine schriftliche Kündigung in der Einrichtung vorliegt

(3) Elternbeiträge sind auch während der Ferienzeit, bei Urlaub oder Krankheit bzw. Kur des
Kindes, bei vorübergehender Schlieflung der Kindertageseinrichtung, bei Schulwechsel
und bis zur Wirksamkeit einer Kündigung des Betreuungsvertrages zu zahlen
Für Kinder, die ohne Unterbrechung vom Kindergarten in den Schulhort wechseln, wird
für den Schulaufnahmemonat der Hortbeitrag erhoben.

§ 7 Festsetzung und Fälligkeit des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt
(2) Die Beitragsschuld entsteht zum 1. Und wird fällig zum 28. Jeden Monats, in dem ein

Kind in einer Kindertageseinrichtung angemeldet ist.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung
vom 30.08.1995 (Beschluss-Nr. 05-14/95) geändert durch die Beschlüsse Nr. 21-27/96 vom
25.09.1996 und Nr. 08-55/98 vom 25.11.1998 aufler Kraft.

Hinweise auf Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften (§ 4 Absatz 4 SächsGemO)

Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntgabe als von Anfang an zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind
3. Der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzwi-

drigkeiten widersprochen hat
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann nach Ablauf
der im § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Dr. Thomas Pohlack
Oberbürgermeister Meißen, 31.05.2002
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Wichtige Hinweise zu Beginn!
Der Ferienpass mit der Bonuskarte berechtigt Euch 3x
mit 10% Rabatt auf den Eintrittspreis des „Wellenspie-
les“ in den Sommerferien baden zu gehen!!! Bonus-
karten werden beim Ferienpasskauf (6,50 Euro) aus-
gegeben. Wer noch keinen Pass hat, sollte sich beei-
len! Er gilt auch noch für die Herbstferien.
■  Wer keinen Ferienpass besitzt, bezahlt immer den

angegebenen Teilnehmerbeitrag (Tnb.) direkt
beim Veranstalter in bar.

Alle aufgeführten Veranstalter halten weitere Angebo-
te für Euch bereit,     welche aber nicht über Ferienpass
gefördert werden.
Der Versicherungsschutz obliegt den Erziehungsbe-
rechtigten!

Dienstag, 9.7.2002

Wanderung zur Boselspitze
Verpflegung aus dem Rucksack und Busfahrschein
mitbringen
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr

Dienstag, 9.7.2002

Wanderung zur Boselspitze
Verpflegung aus dem Rucksack und Busfahrschein
mitbringen
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)

Mittwoch, 10.7.2002

Tierische Pinselhalter
Tnb: 1,30 Euro
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)
Fahrradtour entlang des Elbradweges
Verpflegung aus dem Rucksack
Tnb: kostenlos
WER? IG Tagesmütter e.V.
WO? Peststraße 2
WANN? 9.30–13.00 Uhr

Donnerstag, 11.7.2002

Dekoratives aus Holz
Tnb: 1,30 Euro
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)
Moosgummiraupen basteln
Tnb: 1,30 Euro
WER? Kinderschutzbund Meißen e.V.
WO? Vorbrücker Str. 32
WANN? 9.30–11.00 Uhr

Freitag, 12.7.2002

Wanderung zur Helmmühle
Verpflegung aus dem Rucksack und Busfahrschein
mitbringen
Tnb: kostenlos
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)

Montag, 15.7.2002

Bastelspaß
Tnb: 0,50 Euro
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 14.00 Uhr
Gesteck aus Naturmaterial
Tnb: 1,00 Euro
WER? IG Tagesmütter e.V.
WO? Poststr. 2
WANN? 9.30–11.00 Uhr

Mühlenbesichtigung in Garsebach
Verpflegung aus dem Rucksack und Busfahrschein
mitbringen
Tnb: kostenlos
WER? Freizeitzentrum, DRK Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)

Dienstag, 16.7.2002

Sommerferiendisko
Tnb: 1,30 Euro
WER? Hafenstraße e.V.
WO? Hafenstraße 28
WANN? 9.30–12.00 u. 14.00–16.00 Uhr
Namensschilder aus Salzteig
Tnb: 1,30 Euro
WER? Freizeitzentrum DRK Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)
Amerikaner backen
Tnb: 0,30 Euro
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 15.00 Uhr

Mittwoch, 17.7.2002

Sommerferiendisko
Tnb: 1,30 Euro
WER? Hafenstraße e.V.
WO? Hafenstr. 28
WANN? 9.30–12.00 u. 14.00–16.00 Uhr

Donnerstag, 18.7.2002

Bommeltiere herstellen
Tnb: 0,30 Euro
WER? Kinderschutzbund Meißen e.V.
WO? Vorbrücker Str. 32
WANN? 9.30–11.00 Uhr
Lernuhr aus Wellpappe basteln
Tnb: 1,00 Euro
WER? IG Tagesmütter e.V.
WO? Poststr. 2
WANN? 9.30–11.00 Uhr
Tischtennis, Encausticmalerei, 
Freundschaftsbänder
Tnb: 1,30 Euro
WER? Hafenstraße e.V.
WO? Hafenstraße 28
WANN? 9.00–16.00 Uhr
Fensterschmuck aus Naturmaterial
Tnb: 1,00 Euro
WER? Freizeitzentrum DRK Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)
Kreative Papierwerkstatt
Tnb: 1,00 Euro
WER? Museum unterwegs e.V.
WO? im Hort der Triebischtalschule
WANN? 9.00–12.00 Uhr
Kegeln in der Karpfenschänke
Wechselschuhe und Getränke mitbringen
Tnb: 1,30 Euro
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
TREFF? 14.00 Uhr

Freitag, 19.7.2002

Spinnen, Weben, Freundschaftsbänder
Tnb: 1,30 Euro
WER? Hafenstraße e.V.
WO? Hafenstraße 28
WANN? 9.00–16.00 Uhr

Montag, 22.7.2002

Keramikwerkstatt mit Michi
Tnb: 1,30 Euro
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48

WANN? ab 14.00 Uhr
Wandern zum Götterfelsen
Verpflegung aus dem Rucksack und Busfahrschein
mitbringen
WER? Freizeitzentrum DRK Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)
Bastelspaß mit Gips und Farbe
Tnb: 1,00 Euro
WER? IG Tagesmütter e.V.
WO? Poststr. 2
WANN? 9.30–11.00 Uhr

Dienstag, 23.7.2002

Wir tummeln uns auf dem Abenteuerspielplatz
Tnb: kostenlos
Verpflegung aus dem Rucksack
WER? IG Tagesmütter e.V.
WO? Poststr. 2
WANN? 9.00–13.00 Uhr
Pinnwand aus Moosgummi
Tnb: 1,30 Euro
WER? DRK Kinderheim Freizeitzentrum
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)
Auflauf selbst gemacht
Tnb: 0,50 Euro
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 14.00 Uhr

Mittwoch, 24.7.2002

Bilder aus Naturmaterial
Tnb: 1,00 Euro
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
Brettspiele
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 15.00 Uhr

Donnerstag, 25.7.2002

Einsatzkräfte zu Land, Wasser und Luft
6. Tag der Polizei und Rettungskräfte
WER? Polizeirevier Meißen, Stadtverwaltung
Meißen, Jugend-, Schul- und Sportamt, Stadtjugen-
dring Meißen e.V. u. a. m. gestalten Euch einen
interessanten und erlebnisreichen Tag
Hier die Highlights unserer Mitwirkenden:
Einsatzfahrzeuge, Reiterstaffel, Polizeitrabant,
mobile Polizeiwache, evtl. Polizeihubschrauber und
Wasserpolizeiboot, Feuerwehr und Einsatzfahrzeu-
ge, DRK-Wasserwacht mit Booten und Fahrzeugen,
THW mit Vorführungen zu Land und zu Wasser,
Jugendfeuerwehr mit Spritzwettbewerb, Kletterburg
von Medi Max mit Klettanzügen erobern, Winkwitzer
Feuerwehr, Kreisverkehrswacht mit vielen Attraktio-
nen, DRK mit Rettungsfahrzeugen u.v.a.m.
WO? Festplatz unterhalb der neuen Brücke
WANN? 10.00–14.00 Uhr
Teilnahme kostenlos

Freitag, 26.7.2002

Lustiges Gruselmonster
Tnb: 1,30 Euro
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
Rommè-Turnier
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 15.00 Uhr

Montag, 29.7.2002

Wettpuzzeln
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 15.00 Uhr

Deckchen bedrucken und bemalen
Tnb: 1,00 Euro
WER? IG Tagesmütter e.V.
WO? Poststr. 2
WANN? 9.30–11.00 Uhr
Blumenstecker aus Moosgummi
Tnb: 1,30 Euro
WER? DRK Kinderheim Freizeitzentrum
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)

Dienstag, 30.7.2002

Sonnenblumen selbst gemacht
WER? Stadtjugendring Meißen e.V., mit Frau Bittner
WO? Wir sind zu Gast im Freizeitbad „Wellenspiel“
WANN? 10.00–16.00 Uhr
Bei schönem Sommerwetter im Freibadgelände!
Döner selbst gemacht
Tnb: 1,30 Euro
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 15.00 Uhr
Kreative Papierwerkstatt
Tnb: 1,00 Euro
WER? Museum unterwegs e.V.
WO? Im Hort der Afraschule, Leipziger Straße
WANN? 9.00–12.00 Uhr
Tiermasken bemalen
Tnb: 1,30 Euro
WER? DRK Kinderheim Freizeitzentrum
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)

Mittwoch, 31.7.2002

Basteleien aus Leder und Pelz
Tnb: 1,30 Euro
WER? Freizeitzentrum, DRK-Kinderheim
WO? Jüdenbergstr. 30
WANN? 8.00–16.00 Uhr
(9.00–12.00 Uhr für Hortgruppen)
Große Ferienabschlussparty mit Grillen
Tnb: 1,30 Euro
WER? IG Tagesmütter e.V.
WO? Poststr. 2
WANN? 9.30–13.00 Uhr
Abschied von den Ferien mit lustigen Spielen
WER? Schmales Haus e.V.
WO? Neugasse 48
WANN? ab 15.00 Uhr

Computerspaß
des Schülerrechenzentrums Meißen e.V.

WO? Dr.-Eberle-Platz 5c

Tel.? (0 35 21) 72 86 62

Hinweis: Bei voller Auslastung besteht kein
Anspruch auf einen Einzelplatz!

Folgende Termine nur für angemeldete 
Hortgruppen: Spielen und Softwarenutzung

Termine: 20.6.–19.7.2002, jeweils 9.00–11.00 Uhr

Tnb: 1,00 Euro

Offene Veranstaltungen für Euch alle!

Achtung! Keine Förderung über Ferienpass!

Vormittagstermine: 22.7.–26.7. und 30.–31.7.,
jeweils 9.00–11.00 Uhr

Tnb: 1,00 Euro

Bitte vorher anmelden

Nachmittagsveranstaltungen:
Termine: 1.7.–31. 7., jeweils 13.00–16.00 Uhr

Tnb: 1,00 Euro für 2 Stunden Computerspielen +
1,50 Euro zusätzlich für 1 Stunde Surfen
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Stadt Meißen

Die Stadt Meißen hat die Stelle eines/einer

Beigeordneten
zu besetzen.
Meißen, Große Kreisstadt im Regierungsbezirk Dresden, hat ca. 28.000 Einwohner, liegt
an der Elbe und ist geprägt von einer landschaftlich reizvollen Umgebung.
Meißen ist Standort der weltbekannten Staatlichen Porzellanmanufaktur sowie der Alb-
rechtsburg und des Domes auf dem Burgberg.
Der Elberadweg führt bis Dresden und Hamburg, zahlreiche Weinberge und idyllische
Weindörfer liegen in der Umgebung. Meißen bietet alle Schulformen einschließlich Gym-
nasium sowie Landesgymnasium St. Afra. Die Landeshauptstadt mit einem umfangreichen
Angebot an Sehenswürdigkeiten und Kulturgütern ist ca. 25 km entfernt.
Nach Änderung des § 55 Abs. 1 der SächsGemO reduziert sich die Zahl der Beigeordneten
von gegenwärtig zwei auf einen. Die Amtszeit der zwei amtierenden Beigeordneten läuft
am 31. August 2002 aus. In der Großen Kreisstadt trägt der Beigeordnete gleichzeitig die
Bezeichnung „Erster Bürgermeister“.
Der Geschäftskreis der/des gesuchten Beigeordneten wird durch die zuständigen Gremi-
en, Stadtrat und Oberbürgermeister, festgelegt. 
Vorgesehen ist die Übernahme:
• Geschäftsbereich Finanzwirtschaft mit – Stadtkämmerei,

– Beteiligungscontrolling,
– Liegenschaften,

• Geschäftsbereich Ordnung, Sicherheit, – Öffentliche Ordnung, 
Schulen mit – Jugend. Schulen, Sport,

– Kultur,
– Soziales,

• Geschäftsbereich Bürgerbüro mit – Einwohnermeldewesen,
– Standesamt,
– Wohnungswesen,
– Wohngeldstelle,
– Infothek

Änderungen der Geschäftsverteilung bleiben aber ausdrücklich vorbehalten. Gesucht wird
eine zielstrebige, entscheidungsfreudige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit
einem hohen Maß an Fachkenntnissen und Erfahrungen in der Leitungstätigkeit einer
Kommunalverwaltung. Der/die Bewerber/-in sollte die Befähigung für den höheren Ver-
waltungsdienst besitzen.
Der/die Beigeordnete wird vom Stadtrat gewählt. Die Amtszeit beträgt 7 Jahre. Besoldung
und Dienstaufwandsentschädigung richten sich nach der Kommunalbesoldungs-Verord-
nung bzw. der Dienstaufwandsentschädigungs-Verordnung für den Freistaat Sachsen.
Die Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 16 bewertet.
Der/die Beigeordnete ist ständige/-r Vertreter/-in des Oberbürgermeisters.
Es wird erwartet, dass der/die gewählte Beigeordnete seinen/ihren Wohnsitz in Meißen
nimmt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 26.07.2002 an die

Stadt Meißen 
Oberbürgermeister

Herr Dr. Thomas Pohlack
Markt 3      

01662 Meißen

Verlagsgesellschaft Meißen mbH
Neugasse 5 · 01662 Meißen
Tel.: (0 35 21) 41 04 55 23
Fax: (0 35 21) 41 04 55 33

Ihr Ansprechpartner für

Amtsblätter, Kalender, Karten-
spiele, Printprodukte jeglicher
Art, Erstellung von PR-Texten,
Fotos, Satz & Layout
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Seit dem 20. April läuft das längste
Sommerfest Sachsens und die Reso-
nanz bei den bisher 150.000 Besu-
chern ist enorm.
Als besonderes Bonbon hat sich
dabei die Kooperation zwischen der
Landesgartenschau GmbH und dem
Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)
erwiesen. Mit dem Kombiticket
haben Sie freie Fahrt zur 3. Sächsi-
schen Landesgartenschau nach
Großenhain. Durch Ihre Eintrittskar-
te (Erwachsene 8,5 Euro; Rentner 7,5
Euro; Begünstigte 6,5 Euro; Kinder
4,5 Euro und Familien 20 Euro)
haben Sie am Tag der Entwertung die
Lizenz, die Fahrzeuge des öffentli-
chen Nahverkehrs im Verbundraum
des VVO zu nutzen. 
Das heißt, Sie können von Bad
Schandau bis Meißen oder Pirna bis
Riesa für Ihren Eintrittspreis das
Streckennetz des VVO nutzen und auf
der Landesgartenschau einen
abwechslungsreichen Tag genießen.

Denn neben den klassischen Themen
einer Landesgartenschau gibt es bei
der diesjährigen Schau viel mehr zu
erleben: Sachsens größtes Schmet-
terlingshaus, 13 wechselnde Blu-
menschauen, das neue Kulturschloss
und Blumen, Blumen, Blumen ... .
An jedem Wochenende sorgt ein
abwechslungsreiches Kulturangebot
für Unterhaltung für die ganze Fami-
lie. Und auch bei den sommerlichen
Temperaturen lohnt sich ein Besuch
der Gartenschau, denn eine Abküh-
lung im neu errichteten NaturErleb-
nisBad ist im Kartenpreis enthalten. 
Ausgenommen von diesem Angebot
sind aus technischen Gründen nur
Dauerkarten und die Erwachsenen-
Gruppentageskarten. Für alle ande-
ren Kategorien gilt die Vergünsti-
gung. Die für Meißen zuständige
Verkaufsstelle finden Sie im VGM-
Zentrum im Busbahnhof.  

Ihr Landesgartenschau-Team

Kombiticket: Einfach bezahlen
und mehrfach genießen!

Anzeigen

Beschlüsse
der 32. Sitzung des Stadtrates vom 29. 5. 2002

Satzung der Stadt Meißen über die Erhebung eines Elternbeitrages in Kindereinrichtun-
gen sowie für die Ganztagsbetreuung in der Förderschule für Lernbehinderte
Beschluss-Nr. 01-32/02
Vollzug des Beschlusses Nr. 05-26/01 vom 24.10.2001, Pkt. 1 und 2:
Prognose der Abwassergebührenentwicklung (kostendeckende Gebühr) und der Haus-
haltsbelastung unter Beachtung des Stadtratsbeschlusses Nr. 12-07/00 (Festsetzung
des Erstbeitrages) für den Zeitraum 2002 -2020
Beschluss-Nr. 02-32/02
Grundstücksverkehr
Zustimmung zu Grundschuldbestellung, Rangrücktritt und Stillhalteerklärung für das
Erbbaugrundbuch von Meißen, rechts d. Elbe, Blatt 14644, Flurstück 57 p der Gemar-
kung Zscheila (Altenpflegeheim Hugo Tzschucke)
Erbbauberechtigter: Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Meißen e. V.
Beschluss-Nr. 03-32/02
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Stufe II - Feinkonzept)
Beschluss-Nr. 04-32/02
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Das Europazentrum Meißen hatte im Jahre
1993 alle Seniorinnen und Senioren zu einem
Begegnungsseminar nach Bad Urach im Haus
auf der Alb eingeladen. In der Zeit vom 05. bis
08. April 1993 nahmen 20 interessierte Teil-
nehmer aus Meißen und Umgebung in Zusam-
menarbeit mit der Landeszentrale für politi-
sche Bildung Baden-Württemberg an einem
Begegnungsseminar von Seniorinnen und
Senioren aus Ost und West mit dem Senioren-
kreis der Volkshochschule Wiesloch teil.
Während diesem Begegnungsseminar kam es
mit den Wieslochern Seniorinnen und Senio-
ren zu einem freundschaftlichen Kontakt und
herzlicher Beziehung. 

Gründung einer 
Europäischen Seniorengemeinschaft
20 Senioren, Vorruheständler und Freunde
haben sich am 06. April 1995 zu einer
Europäischen Seniorengemeinschaft zusam-
mengeschlossen und gaben ihre Bereitschaft
zur Mitgliedschaft im Europa-Zentrum Meißen
e. V. Mit dem Seniorenkreis der Volkshoch-
schule Wiesloch wurden bis zum Jahr 1998
gegenseitige Begegnungen und Bildungsse-
minare durchgeführt. Folgende Regionen von
Baden-Württemberg konnten die Meißner
Senioren kennen lernen: Bad Urach - Schwä-
bisch Alb, Wiesloch, Speyer, Heidelberg
(Besuch der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte),
Odenwald, Schwetzingen, Rastatt, Karlsruhe

(Besuch des Bundesverfassungsgerichtes
sowie der Ausstellung „Die Revolution
1848/49), Straßburg.

Zweiter Tag der Begegnung 
Baden-Württemberg/Sachsen
Außerdem wurde der Zweite Tag der Begeg-
nung am 18. Mai 1996 mit den Seniorinnen
und Senioren Wiesloch - Meißen gemeinsam
durchgeführt. Im Sinne der europäischen
Zusammenarbeit „Sachsen auf dem Weg nach
Europa“ wurde vom 12. 06. bis 15. 06. 1996
eine Informationsreise nach Brüssel durchge-
führt. Im Mittelpunkt standen der Besuch und
Konsultationen mit Abgeordneten des Euro-
pa-Parlament sowie die Besichtigung der
Städte Brüssel, Brügge und der Ehrenhain der
Schlacht Napoleons bei Waterloo.
Eine weitere europäische Zusammenarbeit,
die auch eine Mitwirkung der Städtepartner-
schaft Meißen – Litomerice darstellt, sind die
seit dem 05. Juni 1996 gepflegten freund-
schaftlichen Kontakte und Begegnungen mit
dem Seniorenclub der Stadt Litomerice.
Bei den regelmäßigen jährlichen Begegnun-
gen lernten wir nicht nur das Seniorenleben,
sondern auch die Region mit den Städten und
historischen Orten Litomerice, Pleskovice,
Terezin, Ustek und Budyne nad Ohri kennen.
Seit dem Jahr 2000 bestehen zwischen der
Meiflner Seniorengemeinschaft des Europa-
Zentrum Meißen und den Senioren der Stadt

Vitry sur Seine freundschaftliche Kontakte. In
der Zeit vom 14. 10. bis 18. 10. 2000 konnten
wir französische Seniorinnen und Senioren in
Meiflen herzlich empfangen und ihnen unser
Seniorenleben und die Meißner Region vor-
stellen. 
Im September 2001 nahmen Senioren unserer
Seniorengemeinschaft an einem deutsch-
jüdischen Treffen in Meißen teil. 
Seit dem 20. Mai 2000 bestehen zwischen
Seniorinnen und Senioren der Mozartstraße
Fellbach und der Seniorengemeinschaft des
Europa-Zentrum Meißen herzliche Kontakte.
Nach einem kurzen Besuch der Fellbacher
Senioren am 20. Mai 2000 fand im September
2001 eine deutsch-deutsche Seniorenveran-
staltung  in Fellbach statt. 30 Teilnehmer der
Meißner Seniorengemeinschaft konnte in
Fellbach durch zahlreiche Begegnungen
fruchtbringende Erfahrungen des Seniorenle-
bens sammeln und hatten die Möglichkeit, die
schwäbische Region rund um Stuttgart ken-
nen zu lernen.
Die Begegnungen mit den Senioren der Städ-
te Litomerice, Fellbach und Vitry s. S. werden
auch im Jahr 2002 fortgesetzt.

Haben Sie Interesse an einem Mitwirken?
Kontakt gibt es über das Städtepartnerschafts-
komitee, Frau Ilona Holler, unter Telefon:
(0 35 21) 46 74 59. 

Die Seniorengemeinschaft des Europa-Zentrum stellt sich vor

8   Meißner Amtsblatt • 11/2002 • 21.06.02

Anzeigen


